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Das sicherheitspolitische Manko

Im letzten Jahr wurde vielfach die Aktualisierung

unserer sicherheitspolitischen Strategie gefordert. Daraus

abzuleiten wären die Leistungsaufträge an die Armee.

Seitens VBS wurde aber argumentiert, dass der

Sicherheitspolitische Bericht 2000 nicht aktualisiert werden

müsse, weil sich die Bedrohungslage nicht verändert habe.

Und Leistungsaufträge brauche es nicht, weil die Aufträge

an die Armee in der Bundesverfassung verankert seien.

Zum Sicherheitspolitischen Bericht:

Es hat sich zwar nicht die Bedrohungslage verändert,

aber einige wesentliche strategische Parameter haben sich

seit dem Erscheinen des Berichtes verändert:

- Wir sind Mitglied der UNO geworden;

— Innere und äussere Sicherheit lassen sich nicht mehr

voneinander abgrenzen;

— Aussenpolitik muss in die Sicherheitspolitik eingebaut

werden;

— Die europäische Sicherheitspolitik hat sich entwickelt.

Die NATO wird in anderen Kontinenten eingesetzt.

- Der Einsatz von Nuklearwaffen kann nicht mehr

ausgeschlossen werden.

- Die Waffenarsenale werden nicht überall abgerüstet,

sondern teilweise hochgefahren (siehe Seite 47, Internationale

Nachrichten).

Zu den Aufträgen aus der Bundesverfassung:

In der Bundesverfassung stehen nicht die Aufträge an

die Armee. Dieseformuliert die Absicht an die politische

Führung. Wie immer bei der militärischen Befehlsgebung

muss diese Absicht in messbare Aufträge umgewandelt

werden. Beispiel: Die Bundesverfassung verlangt, dass

sich die Schweizer Armee an friedensfördernden
Massnahmen beteilige. Drücke ich das in Befehlsform aus, lautet

das so: »Beteiligt sich an friedensfördernden Massnahmen.»

Das ist aber kein Auftrag an die operative Stufe.

Es fehlt die politische Umsetzung der Absicht in den

Vollzug.

Mit den erwähnten zwei Antworten des VBS lässt sich

keine politische Diskussion über die sicherheitspolitische

Strategie unseres Landes führen (Seite 10).

In dieser Nummer lesen Sie über «Gerechtigkeit (Seite

4) über «Raumsicherung» (Seite 13) sowie über «Politische

Vorstösse» (Seite 44).

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre.

Es drängt sich auf, das sicherheitspolitische Konzept der

Schweiz zu justieren.

Louis Geiger, Chefredaktor
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